
Datum: 16.01.2013

Mobus AG
4332 Stein AG
062/ 866 60 00
www.bezirksanzeiger.ch

Medienart: Print Themen-Nr.: 605.11
Abo-Nr.: 605011Medientyp: Tages- und Wochenpresse

Auflage: 37'125
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 23
Fläche: 45'980 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 48562728
Ausschnitt Seite: 1/2

Die drei möglichen Gebiete für Windkraftanlagen im Fricktal (von links): Die Gebiete «Laubberg», «Wessenberg» und «Burg».

3 Windkraftstandorte im Fricktal
Sechs mögliche Gebiete für Windkraftanlagen - Regierungsrat überweist Botschaft

(pd) Der Regierungsrat hat im Herbst
2012 eine Anpassung des Richtplans
in die Anhörung gegeben, in der mög-
liche Gebiete für Windkraftanlagen
bezeichnet werden. Aufgrund der zahl-

reich eingegangenen und sehr kontro-
versen Anträge wurde die Vorlage
überarbeitet. Der Regierungsrat legt
nun die Richtplananpassung dem
Grossen Rat zum Entscheid vor.

Laut Planungsgrundsatz im aktuellen
Richtplankapitel sollen Windkraftanla-
gen an Standorten konzentriert werden,
die über gute Windverhältnisse verfügen

und denen keine anderen überwiegen-
den Interessen entgegenstehen. Zudem

sollen Standorte gesamthaft gleichzeitig
und nicht in einzelnen Etappen entwi-
ckelt werden.
Ziel der vorliegenden Richtplananpas-
sung ist die Bezeichnung von Gebieten,
an welchen Windanlagen möglich sein
können. Voraussetzung für geeignete
Standorte ist, dass genügend Wind vor-
handen ist, sie in keinen Schutzgebieten

liegen, mindestens 300 Meter Abstand
zu Wohn- und Mischzonen eingehalten

werden kann sowie die Erschliessung
und Ableitung der Energie grundsätzlich
möglich ist. Zudem müssen mindestens

drei Anlagen pro Gebiet gebaut werden
können, was bedeutet, dass ein Stand-
ort eine Ausdehnung von über einem Ki-

lometer haben muss. Aufgrund dieser
Kriterien kommen die folgenden Gebiete

für Windkraftanlagen in Frage: Burg
(Wölflinswil, Oberhof), Laubberg (Gan-
singen, Mettauertal), Wessenberg (Met-
tauertal), Heitersberg (Bellikon, Berg-
dietikon), Lindenberg (Beinwil/Freiamt)
und - nach der Anhörung neu aufgenom-
men - Uf em Chalt (Staffelbach). Nach
der Anhörung wurde der Perimeter des

Gebiets Heitersberg geringfügig er-

weitert und der Perimeter des Gebiets
Lindenberg auf das Konzept Windener-
gie Lindenberg abgestimmt.

Bedeutung des Richtplaneintrags

Von den betroffenen Gemeinden und
Regionen liegen zum Teil abweisende
Stellungnahmen vor. Da es sich bei der
Energieversorgung um die Umsetzung

eines nationalen Interesses handelt,

konnten diese Stellungnahmen nicht
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vollumfänglich berücksichtigt werden.
Die Bezeichnung im Richtplan bedeutet

nicht, dass Windkraftanlagen an den be-

zeichneten Standorten bewilligungsfä-
hig sind. Die Bewilligungsfähigkeit muss

unter Abwägung aller Kriterien (Umwelt,

Landschaftsschutz) nachgewiesen wer-

den. Mit der Bezeichnung im Richtplan
wird lediglich ausgesagt, dass nur an
diesen Standorten im Kanton Aargau
grosse Windkraftanlagen möglich sind.

Mit dieser Festlegung ist die Ausgangs-

lage für die Gemeinden und Regionalpla-

nungsverbände wie auch für die poten-
ziellen Investoren bezüglich der Gebiets-

ausscheidung klar. Die konkrete Nutzungs-

planung in den bezeichneten Gebieten
soll in der Regel weiterhin durch die Ge-

meinden auf der Basis von Planungsun-

terlagen von möglichen Investoren gemäss

Eingaben

Gebiet «Burg»

Zustimmung oder Antrag auf Er-
weiterung: Gemeinde Oberhof,

Kanton Solothurn, Gemeinde Kien-

berg SO, Suisse Eole, AEW Energie

AG, New Energy Scout GmbH, ven-

toludens suisse GmbH
Ablehnung: Gemeinde Wölflinswil,
Jagdverein Oberhof, Jagdgesell-

schaft Wölflinswil, Jurapark Aar-
gau, Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz SL, Verein Pro Burg, bieli

CDS, 36 Privatpersonen

Gebiet «Laubberg»

Ablehnung: Fricktal Regio Planungs-

verband, Gemeinde Gansingen,

Gemeinde Leuggern, Gemeinde

den Richtplanvorgaben durchgeführt wer-

den. In diesem formellen Nutzungsplan-
verfahren gelten die Mitsprachemöglich-

keiten und die Rechtsmittelverfahren für

die direkt Betroffenen. In Ausnahmefäl-
len kann ein kantonales Nutzungsplan-
verfahren durchgeführt werden.
Im Weiteren wurden die Planungsanwei-

sungen dahingehend ergänzt, dass im
Rahmen der Nutzungsplanung aufgrund

der Detailplanung von der generellen
Gebietsabgrenzung gemäss den Teilkar-

ten in beschränktem Mass abgewichen
werden kann.

Grosses Interesse an der Anhörung

Am Anhörungsverfahren vom 10. Sep-
tember 2012 bis zum 7. Dezember 2012

haben sich insgesamt 305 Mitwirkende
beteiligt. Die eingegangenen Anträge

Mandach, Gemeinde Mettauertal,
Gemeinde Villigen, CVP Bezirk Zur-

zach, Jurapark Aargau, Modellflug-

verein Brugg, Stiftung Landschafts-

schutz Schweiz SL, 6 Privatperso-
nen.

Gebiet «Wessenberg»

Ablehnung: Fricktal Regio Planungs-

verband, Planungsverband Zurzi-
biet, Gemeinde Klingnau, Gemein-

de Leuggern, Gemeinde Mandach,

Gemeinde Mettauertal, Gemeinde
Mellikon, Gemeinde Rekingen, Ge-

meinde Tegerfelden, Gemeinde Vil-

ligen, CVP Bezirk Zurzach, Jurapark

Aargau, Stiftung Landschaftsschutz

Schweiz SL, 6 Privatpersonen.

widerspiegeln die kontrovers geführte
Diskussion rund um die Nutzung der
Windenergie. Einige Mitwirkende lehnen

die Anpassung des Richtplans ab, weil
sie den Bau von Windkraftanlagen im
Aargau grundsätzlich ablehnen. In vielen

Fällen richten sich die ablehnenden Ein-

gaben gegen das eine Gebiet in der un-
mittelbaren Umgebung der Personen
oder Organisationen. Auf der Seite der
Befürworter der Windenergie werden
weniger restriktive Vorgaben, Erweite-
rungen der Gebietsperimeter und die
Aufnahme zusätzlicher Gebiete gefor-
dert.
Eine detaillierte Auswertung der Einga-
ben kann abgerufen werden unter

www.ag.ch/raumentwicklung > Richt-
planung > Mitwirkung > Abgeschlossene

Mitwirkungen
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